
Kesslergrube:  
Vorgehen wird  
neu bewertet
BASF hat sich nach dem Urteil des Bundesverwaltungs-
gerichts Ende Juni dafür entschieden, das Projekt der Ein-
kapselung zu stoppen. Aufgrund des Urteils muss sich der 
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg erneut mit 
dem Sanierungsplan der Kesslergrube auseinandersetzen. 
Bis ein Entscheid gefällt ist und endgültige Rechtssicherheit 
besteht, wird Zeit ins Land ziehen. Diese Zeit wird BASF jetzt 
nutzen, um das Vorgehen für ihren Anteil der Kesslergrube 
ergebnisoffen neu zu bewerten.

Seit der Einreichung der Pläne zur Sanierung des BASF-Anteils 
der Kesslergrube sind rund zehn Jahre vergangen, in denen sich 
drei wichtige Aspekte verändert haben. Zum einen legt das Um-
weltrecht neue Schwerpunkte, zum Beispiel bezüglich CO2-Aus-
stoß und des Verbrauchs fossiler Energien bei einer Sanierung. 

Zum anderen haben sich die technologischen Möglichkeiten und 
Methoden weiterentwickelt.

Ferner gilt es, den Zustand des Grundwassers im Abstrom der 
Kesslergrube neu zu bewerten, der seit vielen Jahren lückenlos 
überwacht wird. In den vergangenen Jahren haben sich die Be-
lastungen verringert. Dieser Trend setzt sich auch nach Abschluss 
der Roche-Sanierung weiter fort. Nun besteht erstmals die Mög-
lichkeit, die Situation im BASF-Anteil der Kesslergrube spezifisch 
und unabhängig von umliegenden Arealen zu ermitteln. Daraus 
wird sich ein neues, aktuelles Bild des tatsächlichen Sanierungs-
bedarfs ergeben.
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Geänderte Rahmenbedingungen:   
Livio Ulmann und Dr. Uwe Gauglitz,  
Altlastenexperten bei BASF, werden  
die Sanierung für den BASF-Anteil  
der Kesslergrube neu planen.



‹ FORTSETZUNG VON SEITE 01

Wie die Situation vor Ort ist 

Die Kesslergrube ist bis in die 1970er-Jahre  
als Mischdeponie von der Gemeinde, von 
Entsorgungsfirmen, Gewerbe und Indus-
trie genutzt worden. Sie setzt sich über-
wiegend aus Haushalts- und Gewerbeab-
fällen sowie Bodenaushub und Bauschutt 

zusammen. Der Anteil an Abfällen aus der 
chemischen Produktion wird lediglich auf 
zwei bis drei Prozent geschätzt.

Von der Kesslergrube geht keine unmit-
telbare Gefährdung aus, weil das Areal 
außerhalb der Trinkwassergewinnung 
liegt. Zudem wird das Grundwasser zum 
nahen Werkbrunnen von BASF abgelenkt, 
anschließend gereinigt und dem Rhein 
zugeführt.
 
Wie es nun weitergeht

Die Sanierung wird nun vollständig neu ge-
plant. Die Neubewertung folgt den klaren 
Vorgaben des deutschen Bodenschutz-
rechts. Neben der zuständigen Behörde –  
dem Landratsamt Lörrach als direktem 

Eine Chance, um aktuelle Daten zu  
erheben und Verfahren zu prüfen
Dr. Uwe Gauglitz, Fachverantwortlicher 
Alt lasten-Management der BASF-Gruppe,  
und Livio Ulmann, Projektleiter der Sanie-
rung Kesslergrube, äußern sich zur neuen 
Situation nach dem Gerichtsurteil. 

Worüber hat das Bundesverwaltungs-
gericht genau entschieden?

Gauglitz: Über die Klagebefugnis des 
BUND Baden-Württemberg zur Sanie-
rung der Kesslergrube. Das Urteil erkennt 
an, dass ein Umweltverband das Recht 
hat, gegen einen für verbindlich erklärten 
Sanierungsplan zu klagen. Die inhaltliche 
Beurteilung unserer Einkapselung hat das 
Bundesverwaltungsgericht dagegen an 
den Verwaltungsgerichtshof Baden-Würt-
temberg zurückverwiesen.

Ulmann: Da die Vorinstanzen anders ent-
schieden haben, waren wir vom Urteil des 
Bundesverwaltungsgerichts überrascht. 
Die Entscheidung bietet BASF aber auch 
eine Chance. Unser Sanierungsplan ist 
rund zehn Jahre alt, die Vorarbeiten dazu 
begannen noch weit früher. Jetzt wollen 
wir uns die aktuelle Situation noch einmal 
ergebnisoffen anschauen. Wir beginnen 
von vorne mit Untersuchungen und der 
Neubewertung des Sanierungsvorgehens.

Gauglitz: Das ist im Übrigen deshalb mög-
lich, weil das Gericht auch entschieden hat, 
dass ein Umweltverband zwar klagen, aber 
kein bestimmtes Verfahren verlangen kann.

Schwenkt BASF nun doch auf einen 
Komplettaushub ein?

Gauglitz: Wir wollen genau das realisieren, 
was für die Situation vor Ort notwendig und 
sinnvoll, also nachhaltig, geeignet und ver-
hältnismäßig ist. Dies werden wir in engem 
Austausch mit den zuständigen Behörden 
und Fachgremien tun. Unser Maßstab sind 
die rechtlichen und die fachtechnischen 
Anforderungen.

Ulmann: Die Situation auf unserem Areal-
teil ist eine andere als auf dem benach-
barten Roche-Areal. In unserem sehr viel 
größeren Perimeter befinden sich weniger 
Abfälle der chemischen Produktion. Zu-
dem handelt es sich um ein bebautes, ge-
nutztes Werk areal. Einen Komplettaushub 
sehen wir nach wie vor auch aus anderen 
Gründen kritisch. Es macht ökologisch 
wenig Sinn, gering belastetes Bodenma-
terial unter enormem Transport- und Ener-
gieaufwand thermisch zu behandeln und 
die nach der Behandlung verbleibenden 
Mengen wiederum an anderer Stelle zu 

deponieren. Aber selbstverständlich wer-
den unabhängige Experten auch diese 
Methode neu bewerten.

Was bedeutet das momentan für die 
Bevölkerung?

Gauglitz: Dass es in ihrer unmittelbaren 
Nachbarschaft bis auf Weiteres keine 
Bauarbeiten für die Sanierung geben wird. 
Diese Arbeiten nehmen wir auf, sobald 
die ergebnisoffene Neubewertung abge-
schlossen ist und der neue Sanierungsplan 
feststeht. Dies wird allerdings einige Zeit in 
Anspruch nehmen.

Ulmann: Zunächst geht es darum, dass wir 
uns mit den Behörden zum Vorgehen ab-
stimmen. Über die vorgesehenen Schritte  
werden wir regelmäßig informieren. //
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„Mit der ergebnis
offenen Neube
wertung werden  
wir weiterhin  
einen nachhaltigen 
Beitrag für das  
gesamte Umfeld der 
Kessler  grube leisten.“

George Basrawi 
Geschäftsführer der BASF Grenzach GmbH  

und Standortleiter

Ansprechpartner – wirkt die fachlich hoch-
karätig besetzte Altlastenbewertungs-
kommission in der Entscheidungsfindung 
mit. Wie bereits vor zehn Jahren wird vo-
raussichtlich auch die Gemeinde Gren-
zach-Wyhlen wieder dort vertreten sein. //


